
B A U P L A T Z B E W E R B U N G     
B A U G E B I E T    H A S E N K R E U Z 

 
Wenn Sie sich für einen Bauplatz bewerben, bitte diesen Antrag vollständig ausfüllen! 

 
1. Verbindlicher Bauplatzantrag (bitte ankreuzen) 
 

 
 

 
Ich bewerbe mich um den Bauplatz (Flurstück-Nr.) ………………..  
 
oder um den Bauplatz (Flustück-Nr.)  ………………..  

 
 

 
Ich bewerbe mich um einen beliebigen Bauplatz im Baugebiet Hasenkreuz : 
 

  mit I-geschossiger Bebaubarkeit 
  mit II-geschossiger Bebaubarkeit 
  mit I- oder II-geschossiger Bebaubarkeit 
  

Frage zur Größe des Bauplatzes: 
  minimal ……………. m²-Grundstücksgröße und 

maximal ……………… m²-Grundstücksgröße. 
  ohne Einschränkung der Grundstücksgröße 

 
 
2. Bauform 

(bitte unbedingt angeben, falls Bewerbung für Einzel- oder Doppelhausgrundstück): 
 

…………………………………………………………................................. 
 
3. Persönliche Anga-

ben 
Antragsteller Ehegatte 

 
Name, Vorname 

 
……………………… 

 
……………………… 

 
Geburtsdatum 

 
……………………… 

 
……………………… 

 
Straße und Haus-Nr.  

 
……………………… 

 
……………………… 

 
PLZ und Ort  

 
……………………… 

 
……………………… 

 
Wohnsitz in Möglingen seit 
 

 
……………………… 

 
……………………… 

Telefon (privat) 
Telefon (tagsüber) 

……………………… 
……………………… 

……………………… 
……………………… 

Personenstand  verheiratet 
 ledig 
 geschieden 

 

 
Jahr der Eheschließung 

 
……………………… 

 
……………………… 
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3. Persönliche Anga-
ben (Fortsetzung) 

Antragsteller Ehegatte 

 
Arbeitgeber, Ort 
 
Seit 

 
……………………… 
 
……………………… 

 
……………………… 
 
……………………… 

 
 

4. Eigene Kinder: Name Geburtsdatum 
  

……………………… 
 
……………………… 

  
……………………… 

 
……………………… 

  
……………………… 

 
……………………… 

  
……………………… 

 
……………………… 

  
……………………… 

 
……………………… 

 
 

5. Weitere Personen im Haushalt: 
 

 Name Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 
  

…………………… 
 
…………..… 

 
………………………….… 

  
…………………… 

 
…………..… 

 
………………………….… 

  
…………………… 

 
…………..… 

 
………………………….… 
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Die Angaben unter Punkt 6 sind nur auszufüllen, sofern eine Preisermäßigung 
nach den Grundsätzen zur Förderung von Familien mit Kindern gewünscht wird. 
Eine Förderung erhalten alle Bewerber mit Kinder, die die Einkommensgrenze 
nach § 9 Wohnungsbauförderungsgesetz (WoFG) zuzüglich eines Zuschlags 
von 30 % nicht überschreiten (vgl. Berechnungsbeispiel in der Anlage). 

 
- Bitte Einkommensnachweise dem Antrag beifügen ! - 

 
6. Einkommensverhältnisse (bitte alle Angaben in Euro) 
 
6.1 Angaben zum Einkommen 

Wird Lohn- 
oder Ein-
kommensteuer 
entrichtet? 

Werden lau-
fende Pflicht-
beiträge zur 
gesetzlichen / 
privaten 
Kranken-
versicherung 
entrichtet 

Familienan-
gehörige 

 Einnahmen aus  
- Nichtselbstän-

diger Arbeit 
- Selbständiger 

Arbeit 
- Land- und 

Forstwirtschaft 

Renten Sonstige 
Einnahmen 

Werbungs-
kosten / 
Betriebsaus
gaben 
jährlich 

Nein Ja Nein Ja 
Art 
 

     
Antragsteller 

Betrag 
jährlich 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

Art 
 

     
Ehegatte 

Betrag 
jährlich 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

Art 
 

     
Kind 

Betrag 
jährlich 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

Art 
 

     
Kind 

Betrag 
jährlich 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6.2 Kindergeld 

Steht Ihnen als Antragsteller Kindergeld zu?  Ja, monatlich in Höhe von ………………..….. Euro 
 

     Nein    
 

 

6.3 Wissen Sie schon, ob sich Ihre oder die Einnahmen einer zu Ihrem Haushalt zählenden Personen 
sich in den nächsten 12 Monate verringern oder erhöhen werden? 

  Nein        
  Ja        
  

Falls ja, bei wem, wann und aus welchem Grund: 
 

 Name, Vorname Grund Neuer Betrag mtl. Ab 
  

……………………………… 
 
……………………………… 

 
…………………… 

 
…………………… 

  
……………………………… 

 
……………………………… 

 
…………………… 

 
…………………… 
 

6.4 Wohnen Sie allein mit Kindern zusammen und sind wegen Erwerbstätigkeit oder Ausbildung re-
gelmäßig tagsüber außer Haus? 

  Nein        
  Ja        

6.5 Folgende zum Haushalt rechnende Familienangehörige sind: 
  Name, Vorname 
  

Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 100 
 
 
…………………………………………….. 

 Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 80, 
die häuslich pflegebedürftig im Sinne von §14 Sozialgesetzbuch XI 
(SGB) sind 

 
 
…………………………………………….. 

 Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von unter 80, die 
häuslich pflegebedürftig im Sinne von § 14 Sozialgesetzbuch XI (SGB) 
sind 

 
 
…………………………………………….. 
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6.6 Leisten Sie oder eine zu Ihrem Haushalt zählende Person aufgrund ge-

setzlicher Verpflichtung Unterhaltszahlungen (z.B. für nicht zum Haushalt 
rechnende Kinder)? 
 

 
 

 
Ja 

 
 

 
Nein 

 • an ein zum Haushalt zählendes Familienmitglied, das auswärts 
untergebracht ist 

 

 Ja  Nein 

 • an einen nicht zum Haushalt zählenden geschieden oder dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten 

 

 Ja  Nein 

 • an eine sonstige nicht zum Haushalt zählende Person 
 

 Ja  Nein 

       
 Von wem (Name, Vorname) 

 
An wen (Name, Vorname) Betrag  

  
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 

 
…………………………… 

 

  
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 

 
…………………………… 

 

          
          
 
Ich / Wir versichere/n, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 
Insbesondere bestätige ich, dass aufgeführte Familienmitglieder und andere Perso-
nen keine weiteren Einnahmen als die angegebenen haben, auch nicht aus gele-
gentlicher Nebentätigkeit. Die erforderlichen Nachweise und Belege sind vollständig 
beigefügt. 

 
 
 

   
Datum  Unterschrift(en) 

 
 
 



Vereinfachtes Berechnungsschema nach § 9 WoFG
- beispielhaft hochgerechnet für verschiedene Bauplatzbewerber -

Jahreseinkommen

48.605,00 € 57.148,00 € 65.690,00 € 42.891,00 € 51.434,00 € 59.977,00 €

-920,00 € -920,00 € -920,00 € -920,00 € -920,00 € -920,00 €

47.685,00 € 56.228,00 € 64.770,00 € 41.971,00 € 50.514,00 € 59.057,00 €

Pauschaler Abzug

4.768,50 € 5.622,80 € 6.477,00 € 4.197,10 € 5.051,40 € 5.905,70 €

4.768,50 € 5.622,80 € 6.477,00 € 4.197,10 € 5.051,40 € 5.905,70 €

4.768,50 € 5.622,80 € 6.477,00 € 4.197,10 € 5.051,40 € 5.905,70 €

14.305,50 € 16.868,40 € 19.431,00 € 12.591,30 € 15.154,20 € 17.717,10 €

Frei- und Abzugsbeträge

(-4.000 €) 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € € € €

(-600 € / Kind) € € € € € €

(-600 € / Kind) € € € € € €

(-4.500 €) € € € € € €

€ € € € € €

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29.379,50 € 35.359,60 € 41.339,00 € 29.379,70 € 35.359,80 € 41.339,90 €

Einkommensgrenze (§ 9 WoFG zuzügl 30 % Zuschlag) 29.380,00 35.360,00 41.340,00 29.380,00 35.360,00 41.340,00

Ehepaar mit 2 
Kindern (länger als 5 

Jahre verheiratet)

Ehepaar mit 3 
Kindern (länger als 5 

Jahre verheiratet)

Ehepaar (beide unter 
40 Jahre), die 

maximal 5 Jahre 
verheiratet sind und 1 

Kind haben

Ehepaar (beide unter 
40 Jahre), die 

maximal 5 Jahre 
verheiratet sind und 2 

Kinder haben

Ehepaar (beide unter 
40 Jahre), die 

maximal 5 Jahre 
verheiratet sind und 3 

Kinder haben

Ehepaar mit 1 Kind 
(länger als 5 Jahre 

verheiratet)

Maßgebliches Jahreseinkommen 
(= Zwischensumme Jahreseinkommen abzüglich Zwischensumme "Pauschale Abzüge" und 
"Frei und Abzugsbeträge")

./. Abzüglich nachgewiesene Werbungskosten (oder Arbeitnehmerpauschbetrag 
von 920,-- €)

wenn Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
gezahlt wurden

abzüglich jeweils 10 % der Zwischensumme Jahreseinkommen  (§ 23 WoFG)

abzüglich Frei- und Abzugsbeträge nach § 24 WoFG für 

Zwischensumme Pauschaler Abzug

Brutto-Jahreseinkommen

Zwischensumme Jahreseinkommen

pflegebedürftige Schwerbehinderte

Zwischensumme Frei- und Abzugsbeträge

Unterhaltsverpflichtung (nach notarieller 
Unterhaltsvereinbarung, Unterhaltstitel/Unterhaltsbescheid)

Junge Ehepaare bis Ablauf 5. Jahr nach Eheschließung; 
beide Ehegatten unter 40 Jahre

Alleinerziehende mit Kindern unter 12 Jahren

Kinder mit eigenem Einkommen zwischen 16-25 Jahren

wenn Steuern gezahlt wurden

wenn Beiträge zur Krankenversicherung gezahlt wurden




